
Auszug aus der Gewerbeordnung 
 

§ 34d Versicherungsvermittler 
(in der Fassung vom 17.03.2009 – in Kraft getreten am 25.03.2009 

weitere Änderung ab 01.01.2013 – siehe Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der 
Zwangsvollstreckung v. 29.07.2009 (I48/10) 

 
 

(1) Wer gewerbsmäßig als Versicherungsmakler oder als Versicherungsvertreter den 
Abschluss von Versicherungsverträgen vermitteln will (Versicherungsvermittler), bedarf der 
Erlaubnis der zuständigen Industrie- und Handelskammer. Die Erlaubnis kann inhaltlich 
beschränkt und mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit 
oder der Versicherungsnehmer erforderlich ist; unter denselben Voraussetzungen sind auch 
die nachträgliche Aufnahme, Änderung und Ergänzung von Auflagen zulässig. In der 
Erlaubnis ist anzugeben, ob sie einem Versicherungsmakler oder einem 
Versicherungsvertreter erteilt wird. Die einem Versicherungsmakler erteilte Erlaubnis 
beinhaltet die Befugnis, Dritte, die nicht Verbraucher sind, 
bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen gegen 
gesondertes Entgelt rechtlich zu beraten; diese Befugnis zur Beratung erstreckt sich auch 
auf Beschäftigte von Unternehmen in den Fällen, in denen der Versicherungsmakler das 
Unternehmen berät. Bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach den Sätzen 1 und 2 
unterliegt die Industrie- und Handelskammer der Aufsicht der obersten Landesbehörde. 
 
(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 
 
1.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller die für den 

Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt; die erforderliche 
Zuverlässigkeit besitzt in der Regel nicht, wer in den letzten fünf Jahren vor Stellung 
des Antrages wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, 
Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers 
oder einer Insolvenzstraftat rechtskräftig verurteilt worden ist, 

 
2.  der Antragsteller in ungeordneten Vermögensverhältnissen lebt; dies ist in der Regel 

der Fall, wenn über das Vermögen des Antragstellers das Insolvenzverfahren eröffnet 
worden oder er in das vom Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungsgericht zu 
führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 der Insolvenzordnung, § 915 der 
Zivilprozessordnung) eingetragen ist, 

 
3.  der Antragsteller den Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung nicht erbringen 

kann oder 
 
4.  der Antragsteller nicht durch eine vor der Industrie- und Handelskammer erfolgreich 

abgelegte Prüfung nachweist, dass er die für die Versicherungsvermittlung 
notwendige Sachkunde über die 
versicherungsfachlichen, insbesondere hinsichtlich Bedarf, Angebotsformen und 
Leistungsumfang, und rechtlichen Grundlagen sowie die Kundenberatung besitzt; es 
ist ausreichend, wenn der Nachweis durch eine angemessene Zahl von beim 
Antragsteller beschäftigten natürlichen Personen erbracht wird, denen die Aufsicht 
über die unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Personen 
übertragen ist und die den Antragsteller vertreten dürfen. 



 
(3) Auf Antrag hat die nach Absatz 1 zuständige Behörde einen Gewerbetreibenden, der die 
Versicherung als Ergänzung der im Rahmen seiner Haupttätigkeit gelieferten Waren oder 
Dienstleistungen vermittelt, von der Erlaubnispflicht nach Absatz 1 zu befreien, wenn er 
nachweisen kann, dass 
 
1.  er seine Tätigkeit als Versicherungsvermittler unmittelbar im Auftrag eines oder 

mehrerer Versicherungsvermittler, die Inhaber einer Erlaubnis nach Absatz 1 sind, 
oder eines oder mehrerer Versicherungsunternehmen ausübt, 

 
2.  für ihn eine Berufshaftpflichtversicherung nach Maßgabe des Absatzes 2 Nr. 3 

besteht und 
 
3.  er zuverlässig sowie angemessen qualifiziert ist und nicht in ungeordneten 

Vermögensverhältnissen lebt; als Nachweis hierfür ist eine Erklärung der in  
Nummer 1 bezeichneten Auftraggeber ausreichend, mit dem Inhalt, dass sie sich 
verpflichten, die Anforderungen entsprechend § 80 Abs. 2 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes zu beachten und die für die Vermittlung der 
jeweiligen Versicherung angemessene Qualifikation des Antragstellers 
sicherzustellen, und dass ihnen derzeit nichts Gegenteiliges bekannt ist. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 

(4) Keiner Erlaubnis bedarf ein Versicherungsvermittler nach Absatz 1 Satz 1, wenn 
 
1.  er seine Tätigkeit als Versicherungsvermittler ausschließlich im Auftrag eines oder,  

 wenn die Versicherungsprodukte nicht in Konkurrenz stehen, mehrerer im Inland zum 
Geschäftsbetrieb befugten Versicherungsunternehmen ausübt und 2. durch das oder 
die Versicherungsunternehmen für ihn die uneingeschränkte Haftung aus seiner 
Vermittlertätigkeit übernommen wird. 

 
(5) Keiner Erlaubnis bedarf ein Versicherungsvermittler nach Absatz 1 Satz 1, wenn er in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassen ist und die 
Eintragung in ein Register nach Artikel 3 der Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. Dezember 2002 über Versicherungsvermittlung (ABl. EG 
2003 Nr. L 9 S. 3) nachweisen kann. 
 
(6) Gewerbetreibende nach den Absätzen 1, 3 und 4 dürfen direkt bei der Vermittlung 
mitwirkende Personen nur beschäftigen, wenn sie sicherstellen, dass diese Personen über 
die für die Vermittlung der jeweiligen Versicherung angemessene Qualifikation verfügen, und 
geprüft haben, ob sie zuverlässig sind. 
 
(7) Gewerbetreibende nach den Absätzen 1, 3 und 4 sind verpflichtet, sich unverzüglich nach 
Aufnahme ihrer Tätigkeit in das Register nach § 11a Abs. 1 eintragen zu lassen. Wesentliche 
Änderungen der im Register gespeicherten Angaben sind der Registerbehörde unverzüglich 
mitzuteilen. Im Falle des § 80 Abs. 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes wird mit der 
Mitteilung an die Registerbehörde zugleich die uneingeschränkte Haftung nach Absatz 4 Nr. 
2 durch das Versicherungsunternehmen übernommen. Diese Haftung besteht nicht für 
Vermittlertätigkeiten nach Löschung der Angaben zu dem Gewerbetreibenden aus dem 
Register auf Grund einer Mitteilung nach § 80 Abs. 4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes. 



 
(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Justiz, dem Bundesministerium der Finanzen und dem 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur Umsetzung der Richtlinie 
2002/92/EG, zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/ EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU 
Nr. L 255 S. 22, 2007 Nr. L 271 S. 18) oder zum Schutze der Allgemeinheit und der 
Versicherungsnehmer Vorschriften erlassen über  
 
1.  den Umfang der Verpflichtungen des Versicherungsvermittlers bei der Ausübung des 

Gewerbes, insbesondere über 
 

a)  die Informationspflichten gegenüber dem Versicherungsnehmer, 
 
b)  die Verpflichtung, ausreichende Sicherheiten zu leisten oder eine zu diesem 

Zweck geeignete Versicherung abzuschließen, sofern der 
Versicherungsvermittler Vermögenswerte des Versicherungsnehmers oder für 
diesen bestimmte Vermögenswerte erhält oder verwendet, 

 
2.  die Inhalte und das Verfahren für eine Sachkundeprüfung nach Absatz 2 Nr. 4, die 

Ausnahmen von der Erforderlichkeit der Sachkundeprüfung sowie die Gleichstellung 
anderer Berufsqualifikationen mit der Sachkundeprüfung, die örtliche Zuständigkeit 
der Industrie- und Handelskammern, die Berufung eines 
Aufgabenauswahlausschusses,  

 
3.  Umfang und inhaltliche Anforderungen an die nach Absatz 2 Nr. 3 erforderliche 

Haftpflichtversicherung, insbesondere die Höhe der Mindestversicherungssummen, 
die Bestimmung der zuständigen Stelle im Sinne des § 158c Abs. 2 des Gesetzes 
über den Versicherungsvertrag, über den Nachweis des Bestehens einer 
Haftpflichtversicherung und Anzeigepflichten des Versicherungsunternehmens 
gegenüber den Behörden und den Versicherungsnehmern, 

 
4.  die Anforderungen und Verfahren, die zur Durchführung der Richtlinie 2005/36/EG  

Anwendung finden sollen auf Inhaber von in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum erworbenen Berufsqualifikationen, die im Inland vorübergehend oder 
dauerhaft als Versicherungsvermittler tätig werden wollen, und nicht die 
Voraussetzungen des Absatzes 5 erfüllen. 
 

In der Rechtsverordnung nach Satz 1 kann ferner die Befugnis des Versicherungsvermittlers 
zur Entgegennahme und zur Verwendung von Vermögenswerten des 
Versicherungsnehmers oder für diesen bestimmten Vermögenswerten beschränkt werden, 
soweit dies zum Schutze des Versicherungsnehmers erforderlich ist. In der 
Rechtsverordnung nach Satz 1 kann bestimmt werden, dass über die Erfüllung der 
Verpflichtungen nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b Aufzeichnungen zu führen sind und die 
Einhaltung der Verpflichtungen nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b auf Kosten des 
Versicherungsvermittlers regelmäßig oder aus besonderem Anlass zu überprüfen und der  
Prüfungsbericht der zuständigen Behörde vorzulegen ist, soweit es zur wirksamen 
Überwachung erforderlich ist; hierbei können die Einzelheiten der Prüfung, insbesondere 
deren Anlass, Zeitpunkt und Häufigkeit, die Auswahl, Bestellung und Abberufung der Prüfer, 
deren Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeit, der Inhalt des Prüfberichts, die 
Verpflichtungen des Versicherungsvermittlers gegenüber dem Prüfer sowie das Verfahren 
bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Prüfer und dem Versicherungsvermittler, 
geregelt werden. 



 
(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten nicht 
 
1.  für Gewerbetreibende, wenn 

a)  sie nicht hauptberuflich Versicherungen vermitteln, 
 
b)  sie ausschließlich Versicherungsverträge vermitteln, für die nur Kenntnisse 

des angebotenen Versicherungsschutzes erforderlich sind, 
 
c)  sie keine Lebensversicherungen oder Versicherungen zur Abdeckung von 

Haftpflichtrisiken vermitteln, 
 
d)  die Versicherung eine Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware oder der 

Erbringung einer Dienstleistung darstellt und entweder das Risiko eines 
Defekts, eines Verlusts oder einer Beschädigung von Gütern abdeckt oder die 
Beschädigung, den Verlust von Gepäck oder andere Risiken im 
Zusammenhang mit einer bei dem Gewerbetreibenden gebuchten Reise, 
einschließlich Haftpflicht- oder Unfallversicherungsrisiken, sofern die Deckung 
zusätzlich zur Hauptversicherungsdeckung für Risiken im Zusammenhang mit 
dieser Reise gewährt wird, 
 

e)  die Jahresprämie einen Betrag von 500 Euro nicht übersteigt und 
 
f)  die Gesamtlaufzeit einschließlich etwaiger Verlängerungen nicht mehr als fünf  
 Jahre beträgt; 

 
2.   für Gewerbetreibende, die als Bausparkasse oder als von einer Bausparkasse 

beauftragter Vermittler für Bausparer als Bestandteile der Bausparverträge 
Versicherungen im Rahmen eines Kollektivvertrages vermitteln, die 
ausschließlich dazu bestimmt sind, die Rückzahlungsforderungen der 
Bausparkasse aus gewährten Darlehen abzusichern; 

 
3.   für Gewerbetreibende, die als Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware oder 

der Erbringung einer Dienstleistung im Zusammenhang mit Darlehens- und 
Leasingverträgen Restschuldversicherungen vermitteln, deren Jahresprämie 
einen Betrag von 500 Euro nicht übersteigt. 

 
(10) Die Vorschriften für Versicherungsvermittler gelten auch für 
Rückversicherungsvermittler. 
 
(11) Die Absätze 1 bis 4, 6, 7 und 9 gelten nicht für Gewerbetreibende, die 
a)  als natürliche Person ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum haben und dort die Tätigkeit der 
Versicherungsvermittlung ausüben oder 

 
b)  als juristische Person ihren satzungsmäßigen Sitz oder, wenn sie gemäß dem für sie 

geltenden einzelstaatlichen Recht keinen satzungsmäßigen Sitz haben, ihren 
Hauptverwaltungssitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum haben. 


